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 Veröffentlicht am 21.05.2007

Norm

KO §210 Abs1 Z3

Rechtssatz

Der Schuldner muss jeden Wechsel des Wohnsitzes oder des Drittschuldners nicht nur auf Verlangen, sondern von sich

aus melden. Durch die P9icht zur Bekanntgabe des neuen Drittschuldners wird der Treuhänder in die Lage versetzt,

diesem die Abtretungserklärung zuzustellen.
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